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Sekunden entscheiden bei Erstickung

Vorwort der Redaktion: Kürzlich erfuhr ich folgende Begebenheit: Ein landw.
Angestellter schlenderte anlässlich eines Markttages durch eine unserer Schweizer Städte.
Er sah sich die Schaufenster an und beobachtete das hastige Treiben der Städter.
Wie er so langsam seines Weges ging, sah er vor einem Restaurant eine
Menschenansammlung. Er trat näher und bemerkte, dass viele Leute das Haus betraten. Er

erkundigte sich nach dem Grund der Menschenansammlung und erfuhr, dass ein Arzt
einen Vortrag halte über Unfallverhütung und Wiederbelebungsversuche. Als er auf die
Frage nach dem Eintrittspreis vernahm, dass der Eintritt nichts koste, betrat auch der
Landwirt den Saal und folgte mit grossem Interesse den Ausführungen des Arztes.
Zum ersten Mal hörte er etwas von Beatmung. Dies beschäftigte ihn noch Tage lang.
Ein paar Wochen später fiel ein Kind des Nachbars in die Jauchegrube. Der Mann half
bei der Bergung, praktizierte zum ersten Mal an diesem Kind die Beatmung und konnte
es so vor dem sicheren Erstickungstod retten. Diese Erzählung veranlasst mich, die
nachstehenden Richtlinien abzudrucken. Ich hoffe, damit einen bescheidenen Beitrag
zur Erhaltung kostbarer Menschenleben geleistet zu haben.

Beatme mitVerliere keinen Augenblick!

2. Beatme!!

Hole tief Atem und blase
ohne Gewalt mit weit
offenem Mund in die Nase
des Bewusstlosen.
Ist die Nase verlegt, blase
in den leicht geöffneten
Mund.

dem Mund! Du kannst es!

1. Lege eine Hand auf den
Scheitel, die andere unter
das Kinn, und beuge den

Kopf des Bewusstlosen
weit nach hinten.
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3. Hole wieder tief Atem
und beobachte dabei die
Ausatmung des Bewusst--
losen.

(Heben und Senken des
Brustkorbes,
Atemgeräusch.)

4. Wiederhole diese
Beatmung, bis der Verunfallte
wieder selber atmet.

Merke Dir noch: Die Beatmung mit dem Mund ist in allen Situationen
möglich:

bei Verschütteten.

in Seiten- oder Bauchlage.

Mundinspektion und Entfernung von Fremdkörpern aus den Luftwegen
sind nur nötig, wenn Du fühlst, dass das Einblasen auf Widerstand stösst.
Bei Verkehrs-, Betriebs-, Bade-, Berg-, Bau-, Elektrizitäts-, und häuslichen
Unfällen ersticken jährlich annähernd 750 Menschen in unserem Lande
— noch heute kannst du Helfer oder Opfer sein.

Ausführliche Richtlinien für die Ausübung der künstlichen Atmung sind in
Gemeinschaftsarbeit der Abteilung für Sanität EMD, des Schweiz. Roten Kreuzes und des
Schweiz. Samariterbundes, der Schweiz. Lebensrettungsgesellschaft, der Schweiz. Ret-
tungsflugwacht, des Schweiz. Elektrotechnischen Vereins, der Internat. Kommission für
Alpines Rettungswesen, des Schweiz. Alpenclubs, der Schweiz. Bundesbahnen, der
Schweiz. Unfallversicherungsanstalt, der Schweiz. Gesellschaft für Anaestesiologie und
weiterer Fachleute (Sanität, Polizei, Feuerwehr, usw.) geschaffen worden.
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